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1. Aufgabenstellung 

 

Gemäß § 64a Abs. 2 und 3 TROG 2006 bedürfen Entwürfe zur Änderung des 

örtlichen Raumordnungskonzeptes und/oder des Flächenwidmungsplans, die die 

Möglichkeit zur Errichtung UVP-pflichtiger Anlagen bzw. die Festlegung von 

Sonderflächen für UVP-pflichtige Anlagen nach § 49a TROG vorsehen, einer 

Umweltprüfung nach dem Tiroler Umweltprüfungsgesetz (TUP). 

 

Gemäß § 5 TUP ist im Falle einer Umweltprüfung ein Umweltbericht zu erstellen, in 

dem die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die Ausführung des Planes 

oder Programmes auf die Umwelt wahrscheinlich verursachen wird, zu ermitteln, zu 

beschreiben und zu bewerten. 

 

Gemäß § 5 Abs. 5 TUP 2005 hat der Umweltbericht jedenfalls zu enthalten 

(vereinfachte Auflistung): 

�  eine Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Plans, 

�  die maßgeblichen Gesichtspunkte des derzeitigen Umweltzustands und dessen 

voraussichtliche Entwicklung bei Nichtausführung des Plans, 

�  die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 

werden, 

�  sämtliche Umweltprobleme, die derzeit für den Plan relevant sind, 

�  die auf internationaler, gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan von Bedeutung sind, 

�  die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, 

�  die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen 

aufgrund der Ausführung des Plans zu verhindern, zu verringern und weitest 

möglich auszugleichen, 

�  eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine 

Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, 

�  eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen nach § 10 (Überwachung der 

Auswirkungen), 

�  eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Informationen nach den 

vorstehenden Punkten. 
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2. Vorgesehene Änderungen des Flächenwidmungsplans der 

Stadtgemeinde Schwaz 

 

2.1 aktueller Flächenwidmungsplan  

 

Mit Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 15. August 2002, LGBl. Nr. 92/2002 

(Erweiterung der Kernzone per Verordnung vom 11. November 2003, LGBl. 104/2003) 

wurde für die Stadtgemeinde Schwaz eine Kernzone für Einkaufszentren festgelegt. Das 

Vorhaben befindet sich innerhalb der ausgewiesenen Kernzone.  

 

 
Abb. 1: Festlegung der Kernzonen in der Stadtgemeinde Schwaz 
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Als Voraussetzung für die Errichtung eines Einkaufszentrums mit Wohn- und 

Büroeinheiten sind eine Änderung des Flächenwidmungsplanes und die Erlassung 

des Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Schwaz vorgesehen. 

 

Eine Festlegung mit Ausnahme der o.a. Kernzone ist derzeit im Bereich des 

gegenständlichen Vorhabens im örtlichen Raumordnungskonzept nicht beinhaltet. 

Die Kernzonenausweisung wurde in Teilbereichen geändert, diese Änderung hat 

aber keine Auswirkung auf das gegenständliche Planungsgebiet. 

 

 
Abb. 2: örtliches Raumordnungskonzept der Stadtgemeinde Schwaz – tiris Auszug 
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Die für das Vorhaben benötigten Grundstücke sind derzeit als Sonderfläche SV- n für 

Widmungen in verschiedenen Ebenen (gem. § 51 TROG 2006) und Verkehrsfläche 

VO – Straßen für den örtlichen Verkehr der Gemeinde (gem. § 53 Abs. 3 TROG 

2006) gewidmet.  

 
Abb. 3: aktueller Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Schwaz 
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Abb. 4: Legende zum Flächenwidmungsplan 
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2.2. geplante Änderungen des Flächenwidmungsplans  

 

 

�  UG 2 

STgT  Sonderfläche Tiefgarage, Technik und Nebenräume 

�  UG 1 (Ebene -1) 

STgT  Sonderfläche Tiefgarage, Technik und Nebenräume 

�  EG (Eben 0, Niveau B 171) 

SE-7  Sonderfläche Einkaufszentrum und Kerngebiet  

�  OG 1 (Ebene 1) 

SE-8  Sonderfläche Einkaufszentrum und Kerngebiet 

�  OG 2 (Ebene 2) 

SE-9  Sonderfläche Einkaufszentrum und Kerngebiet 

�  Restliche Geschoße 

K  Kerngebiet 

 

In der Folge werden die beabsichtigten Änderungen an Hand eines Entwurfs des 

Flächenwidmungsplanes dargestellt.  

 

Auf folgendes ist dabei hinzuweisen: 

Die Grundstückseigentümerin beabsichtigt für den Fall der Verwirklichung des 

Einkaufszentrums „Stadtgalerie Schwaz“ einen Grundstücksstreifen von ca. 1.000 m² 

zur B 171 Tiroler Straße hin an das Öffentliche Gut/Landesstraßenverwaltung 

abzutreten (vgl. Trigonos, Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen, 

Flächengegenüberstellung und Katasterplan vom 10.09.2009, Beilage 1). 

Vereinbarungsgemäß wird die vorgesehene Abtretungsfläche als Vorbehaltsfläche 

überörtliche Verkehrswege gewidmet. 
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Abb. 5: Übersicht - geplante Änderung des Flächenwidmungsplans Areal Tabakfabrik1

                                                 
1 Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2009 wurde das Höchstausmaß der Kundenfläche – basierend auf dem 
aktuellen Planungsstand und dem Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 08.10.2009, GZl. U-5215/24 
(Nichtfeststellung der UVP-Pflicht) - mit 15.000 m² festgelegt und beschlossen. 
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3. Beschreibung des Vorhabens 

 

3.1 Allgemeines  

 

Die AGB Errichtungs- und Betriebs GmbH, 6130 Schwaz beabsichtigt auf dem 

ehemaligen Areal der Tabakwerke in Schwaz, direkt neben der B 171 zwischen 

Steinbrücke und Barbarabrücke ein Einkaufszentrum die „Stadtgalerie Schwaz“, eine 

Tiefgarage sowie Büro- und Wohneinheiten zu errichten. In Summe sollen ca. 

zwischen ca. 450 PKW-Abstellplätze geschaffen werden. 

 

Von dem Vorhaben ist das folgende Grundstück betroffen (die vormals betroffenen 

Gst. 2330 aus EZ 622 und Gst. .1296 aus EZ 1143 wurden nunmehr grundbücherlich 

der EZ 75 zugeschrieben und in das Gst. .208 einbezogen, Beilage 2): 

 

�  Gst.-Nr. .208, EZ 75, KG 87007 Schwaz - Eigentum der Berghofer 

Privatstiftung 

 

Die „Stadtgalerie Schwaz“ nimmt eine Bauplatzgröße von insgesamt ca. 15.280 m² in 

Anspruch. Im Zuge der Verkehrserschließung werden Grundstücksflächen zugunsten 

des Öffentlichen Gutes abgetreten (siehe 2.2).  

 

3.2 Kurzbeschreibung des Gesamtprojektes  

 

Das Gesamtprojekt besteht aus vier Teilprojekten und erstreckt sich auf fünf Ebenen 

(Erdgeschoß = 0, 1. bis 4. Ebene) und zwei Untergeschoßen (Ebene -1 und -2) und 

besteht aus 

�  Einkaufszentrum mit Lebensmittelmarkt und ca. 40 Einzelgeschäften 

�  Tiefgarage und Vorplatz mit ca. 450 Abstellplätzen 

�  Büro- und Dienstleistungsgebäude 

�  Wohneinheiten 
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Einkaufszentrum: 

 

Nach TROG 2006 ist die Kundenfläche zu ermitteln und festzulegen. Das 

Einkaufszentrum ist das Herzstück des Gesamtprojektes für welches die 

Kundenfläche wie folgt ermittelt wurde: Von ca. 15.001 m² inkl. Mall (Mall ca. 3.582 

m²) und inkl. aller in den Shops gelegenen Nebenflächen (Lager und Sozialräume) 

wird im ersten Schritt die Mall-Fläche abgezogen, womit sich eine vermietbare 

Fläche für Handel und Gastronomie von ca. 11.419 m² ergibt (15.001 m² – 3.582 m²). 

Von dieser Fläche wird ein für die Kunden nicht nutzbarer Anteil (Lager-, 

Sozialräume, Küchen, usw.) von 15% (1.713 m²) in Abzug gebracht. Die Mall-Fläche 

ist lt. TROG voll umfänglich anzurechnen.  

Somit ergibt sich eine tatsächliche Kundenfläche lt. TROG  von: 11.419 m² – 1.713 

m² = 9.706 m² �  9.706 m² + 3.582 m² (Mall) = 13.288 m².2 

Die vermietbare Fläche für das EKZ beträgt inkl. Nebenflächen ca. 12.121 m². 

Das Einkaufszentrum ist ein solches des Betriebstyps A der Anlage zum TROG 2006 

und wohl auch nach Z 19 des Anhang 1 zum UVP-G 2000, weil Waren angeboten 

werden, die regelmäßig ohne Verwendung eines Kraftfahrzeuges abtransportiert 

werden können.  

Insgesamt ist beabsichtigt Lebensmittel in fünf Geschäften mit einer Gesamtfläche 

von 1.775 m² anzubieten. Davon ist eine Großfläche mit ca. 1.500 m² und vier 

Kleinshops vorgesehen. 

 

Tiefgarage: 

Der Großteil der Stellplätze befindet sich in einer Tiefgarage. 

 

Büronutzung: 

Die Büros liegen vorwiegend im Bereich des südlich liegenden ehemaligen 

Postareals im sogenannten Büro- und Dienstleistungsgebäude. Zusätzlich werden 

auf Ebene 2 neben den Verwaltungsbüros für das EKZ vermietbare Büroflächen 

errichtet. In Summe steht eine Fläche von ca. 3.455 m² für Büronutzung  zur 

Verfügung. 

                                                 
2 Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2009 wurde das Höchstausmaß der Kundenfläche – basierend auf dem 
aktuellen Planungsstand und dem Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 08.10.2009, GZl. U-5215/24 
(Nichtfeststellung der UVP-Pflicht) - mit 15.000 m² festgelegt und beschlossen.  
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Wohnnutzung 

 

Die drei Wohneinheiten weisen eine Nutzfläche von insgesamt 495 m² inkl. der 

zugehörigen Kellerräume auf. 

 

3.3 Räumliches Umfeld  

 

Das Gesamtprojekt liegt am Areal der ehemaligen Austria-Tabakwerke in Schwaz. 

Das Areal liegt eingebettet zwischen dem Inn im W und der Bezirkshauptmannschaft 

Schwaz und der daran anschließenden Innenstadt samt Fußgängerzone im Osten, 

und damit im Zentrum von Schwaz. In der Fußgängerzone und südlich anschließend 

befinden sich zahlreiche Handelsbetriebe. Unmittelbar nördlich angrenzend liegt die 

Bezirkshauptmannschaft Schwaz mit Tiefgarage. Diese „City Garage“ weist auf zwei 

Ebenen 210 Stellplätze (davon 28 nicht öffentliche) auf. Nach dem Willen der 

Bauherrin soll die „Stadtgalerie Schwaz“ den Stadtkern wirtschaftlich 

(Einkaufszentrum) beleben und die bereits bestehenden Handelsbetriebe sinnvoll mit 

den fehlenden Großflächen und Filialisten ergänzen.  

 

3.4 Verkehrserschließung  

 

Die Verkehrsanbindung erfolgt überwiegend über die Autobahnabfahrt Schwaz A 12 

und weiter über die B 171 Tiroler Straße. Die Anbindung des Tabak Areals erfolgt 

direkt an die B 171 und mittels einer Zu- und Abfahrt über die Wopfner-Straße. 

Nördlich wie südlich ist der Bereich der B 171 durch die Knoten Barbara- und 

Steinbrücke geprägt (Anbindung von/nach Vomp bzw. Fiecht). Östlich des Tabak-

Areals verläuft als weitere Nord-Süd-Achse die Wopfner-Straße (Einbahnstraße in 

Richtung Süden), die als Erschließungsstraße ausgebildet ist. Über die Wopfner-

Straße sind insbesondere die City-Garage sowie das derzeitige Postamt 

angeschlossen. 

 

Die Stadtgalerie Schwaz wird über mehrere Tiefgaragenein- und –ausfahrten 

erschlossen. Die Garageneinfahrt für die von Süden zufahrenden Fahrzeuge liegt ca. 

50 m südlich der Barbarakreuzung und wird über einen Rechtsabbiegestreifen 
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angebunden. Alle übrigen Ein-/Ausfahrtsrampen liegen parallel zur B 171. Eine 

weitere Tiefgaragenein- und –ausfahrt ist in der nördlichen Wopfner-Straße geplant. 

 

3.5 Baudauer  

 

Die geplante Baudauer des Gesamtprojektes beträgt ca. 24 Monaten. 
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4. Alternativer Standort für die Errichtung des 

Einkaufszentrums „Stadtgalerie Schwaz“ 

 

Auf Grund der Festlegungen der Raumordnung in Tirol ist nur im Bereich von 

ausgewiesenen Standorten – siehe Tiroler Einkaufszentrenprogramm, Kernzonen für 

Einkaufszentren – die Entwicklung von Einkaufszentren möglich. Die 

gegenständliche Liegenschaft liegt in einem dieser ausgewiesenen Gebiete. 

 

Bei dem Standort handelt es sich um eine innerstädtische, ehemals als Fabrik-

Gelände genutzte Fläche (Austria Tabak Werke). Durch die Verlegung und 

Einstellung des Betriebes entstand die Notwendigkeit für diese Fläche eine neue 

Nutzung zu finden. Da die Stadt auf Grund ihrer Bausubstanz derzeit nicht die 

Möglichkeit hat und hatte im Innenstadtbereich größere Handelsflächen und die 

zugehörigen Parkflächen anzusiedeln, haben sich sowohl im Osten von Schwaz als 

auch in der Nachbargemeinde Vomp starke Handelsagglomerationen gebildet. Als 

alternativer Standort für die Errichtung einer Einkaufsgalerie im Einzugsgebiet 

bestünde daher ausschließlich die Möglichkeit nach Vomp auszuweichen oder die im 

Osten von Schwaz liegende Handelsagglomeration rund um den bereits 

vorhandenen Intersparmarkt zu stärken. Beide Alternativen sind für die 

Handelsentwicklung der Schwazer Innenstadt als ausgesprochen negativ zu sehen.  

 

Auf Grund seiner Lage ist der Standort am ehemaligen ATW-Areal ausgezeichnet 

geeignet, die seitens der Raumordnung geforderte Stärkung regionaler 

innerstädtischer Handelszentren, umzusetzen. Die Innenstadtlage auf dem 

gegenständlichen Grundstück entspricht der Zielsetzung den Entwicklungen auf der 

grünen Wiese und dem damit verbundenen Abströmen der Kaufkraft in Randlagen 

entgegen zu wirken. Die Attraktivität der Innenstadt wird vor allem durch das Angebot 

von Großflächen, einem derzeit fehlenden Lebensmittelgeschäft und durch das 

Angebot an leicht erreichbaren Abstellplätzen für Kunden aufgewertet und die 

Entwicklung entspricht zu einem großen Teil dem seitens der Stadtgemeinde 

Schwaz erarbeiteten Stadtentwicklungskonzept.  
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5. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Umwelt  und 

der Auswirkungen des Vorhabens  

 

5.1  Schutzgüter Raum und Verkehr  

 

5.1.1 Struktur des Raumes, örtliche und überörtlich e Raumordnung 

 

Der Standort des geplanten Einkaufszentrums befindet sich am Areal der 

Tabakwerke in Schwaz, direkt neben der B 171 zwischen Steinbrücke und 

Barbarabrücke. 

 

 
Abb. 6: Lage des Einkaufszentrums Stadtgalerie Schwaz 
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Mit VO der LReg vom 11.11.2003, LGBl. Nr. 104/2003 wurde für die Stadtgemeinde 

Schwaz eine Kernzone für Einkaufszentren festgelegt. Das gegenständliche 

Vorhaben liegt vollständig innerhalb der verordneten Kernzone (vgl. 2.). 

 

In § 1 TROG 2006 werden die Ziele der überörtlichen Raumordnung definiert. 

Bezogen auf das gegenständliche Vorhaben sind folgende Übereinstimmungen 

hervorzuheben: 

�  Sparsame und zweckmäßige Nutzung des Bodens – das Einkaufszentrum 

wird bei einer Bauplatzgröße von ca. 15.280 m² und einer entstehenden 

Kundenfläche inkl. Mall von ca. 13.288 m², davon 12.121 m² vermietbare 

Fläche optimal genutzt. 

�  Weiterentwicklung des Siedlungsgebietes – zusätzlich werden drei 

Wohneinheiten mit ca. 495 m² geschaffen 

�  Versorgungsbedürfnis der Bevölkerung und Sicherung ausreichend 

geeigneter Flächen und die Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen 

für Handel und Gewerbe – wird mit Lebensmittelmarkt und ca. 40 

Einzelgeschäften befriedigt; das Einkaufszentrum dient auch der Aufwertung 

des innerstädtischen Siedlungsbereiches. 

�  Überörtliche Versorgungsfunktion, einfache und rasche Erreichbarkeit, 

insbesondere auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln – das Einkaufszentrum 

hat ein großes räumliches Einzugsgebiet. Im Kerneinzugsgebiet leben rund 

60.000 Einwohner (mit der erweiterten Kernzone 110.000 Einwohner). 

Anschlüsse an das öffentliche Verkehrsnetz sind sowohl regional als auch 

überregional (ÖBB) vorhanden. Die Gehzeit zum Bahnhof beträgt ca. fünf 

Minuten. Eine Anbindung mit den Nachbargemeinden ist über das Schwazer 

Citybussystem gegeben. 

 

5.1.2 Verkehr 

 

Im Auftrag der Bauherrin wurde als Projektgrundlage vom Ingenieurbüro Köll 

Ziviltechnikergesellschaft KEG ein verkehrstechnisches Gutachten erstellt. Das 

Gutachten basiert auf einer im Auftrag der Stadtgemeinde Schwaz durchgeführten 

Verkehrszählung (Beilage 3). Istzustand und Auswirkungen wurden im Rahmen 

dieses Gutachtens ausführlich behandelt und wird in sofern darauf verwiesen. 
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5.1.3 Wohnen, Erholen und Arbeiten 

 

Es handelt sich um eine ehemalig als Fabrik-Gelände genutzte direkt im Zentrum von 

Schwaz befindliche Liegenschaft für welche ein Stadtplanungskonzept durch die 

Stadt Schwaz erstellt wurde. In diesem Stadtentwicklungskonzept werden 

erstrebenswerte Nutzungen definiert – siehe Stadtplanungskonzept Seite 31 Pkt. 4.1 

(Beilage 4). Es werden unter diesem Punkt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 

taxativ aufgezählt und es wird angemerkt, dass der Wohnungsanteil nur einen 

untergeordneten Anteil einnehmen soll. Positiv wird sich das Vorhaben jedenfalls auf 

die Anzahl der damit verbundenen Arbeitsplätze auswirken. 

 

5.2 Schutzgut Mensch (Gesundheit und Wohlbefinden)  

 

5.2.1 Luftschadstoffe 

 

Das Projektgelände liegt gemäß § 1 Zif. 7 lit c der nach § 3 Abs 8 UVP-G 2000 

erlassenen Verordnung BGBl II 262/2006 in einem schutzwürdigen Gebiet der 

Kategorie D im Sinne des Anhang 2 zum UVP-G 2000. Jener Grenzwert, des 

Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L), der wiederholt oder auf längere Zeit 

überschritten wird, ist der PM10-Wert. 

 

Über Auftrag der Bauherrin wurden von iC consulenten ZT GmbH die in der 

Nachbarschaft der gegenständlichen Stadtgalerie Schwaz zu erwartenden 

Luftschadstoffimmissionen in der Betriebsphase berechnet. Zusammengefasst 

haben die lufttechnischen Untersuchungen gezeigt, „dass auch nach Realisierung 

des gegenständlichen Vorhabens unter realen Annahmen in Bezug auf die Emission 

der Parkflächen, den induzierten Verkehr, der Meteorologie und der Vorbelastung mit 

keiner zusätzlich messbaren Überschreitung der aktuellen Grenzwerte im Sine des 

Immissionsschutzgesetzes Luft, IG-L, BGBl. 115/1997 idgF BGBl. 34/2006 8d.h. 

unter Berücksichtigung einer maximal zulässigen Überschreitungshäufigkeit), in der 
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relevanten Umgebung in Bezug auf den Tages und den Jahresmittelwert für 

Feinstaub (PM10) zu rechnen ist (Beilage 4).“3 

Aufgrund einer - nach Erstellung des Gutachtens – vorgenommenen 

Verkaufsflächenreduktion reduzieren sich auch der induzierte Pkw-Verkehr um ca. 

12 % und der induzierte Lieferverkehr um ca. 5 % (Beilage 5). 

Mit Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 08.10.2009, GZl. U-5215/24, wurde 

festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVP-G 2000 nicht 

durchzuführen ist. Die Entscheidung wurde von der Behörde im Wesentlichen damit 

begründet, dass sich aufgrund der vorgelegten Unterlagen „im angenommenen 

Untersuchungsraum größtenteils eine irrelevante PM10-Immissionszusatzbelastung 

bezogen auf den Jahresmittelwert für Pm10 vom 40� g/m³ gem. IG-L idgF.“ ergibt. 

 

5.2.2 Lärm 4 

 

„iC consulenten ZT GmbH wurde vom Bauherrn beauftragt, eine schalltechnische 

Untersuchung für das gegenständliche Projekt „Stadtgalerie Schwaz“ in der 

Betriebsphase zu erstellen. 

Dazu wurde vorab eine schalltechnische Bestandsaufnahme in Form von 

mehrtägigen Messungen an drei unterschiedlichen Messorten am Projektgebiet 

durchgeführt, um eine Basis für die Beurteilung der zu erwartenden 

Betriebsemissionen zu erhalten. 

Zur Beurteilung der derzeit vorherrschenden Schallimmissionen aus Verkehr und 

sonstigen Schallemissionen im Nachbarschaftsbereich werden die ermittelten 

Immissionswerte (LAeq für die jeweiligen Beurteilungszeiträume) mit den 

Planungsrichtwerten der ÖAL-Richtlinie 36 bzw. der ÖN S 5021-1 verglichen. 

 

Übersichtslageplan der Messpunkte für die Bestandserhebung: 

                                                 
3 iC Consulenten Ziviltechniker GmbH, Lufttechnische Untersuchung S. 6. 
4 iC Consulenten Ziviltechniker GmbH, lärmtechnische Bestandserhebung 
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Abb. 7: Planliche Ansicht der Messpunkte 
 
 

Messpunkt 
Kreuzung B171 - Marktstraße 

Messpunkt 
projektierte Garagenein- / ausfahrt 

Messpunkt 
projektierte Wohneinheiten 
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Messwerte Messpunkt Kreuzung B171 - Marktstraße: 

Zeitraum Datum Zeit  LA,95 LA,eq LA,01 

Tag 30.06.2009 06.00 – 19.00  61 68 76 

Abend 30.06.2009 19.00 – 22.00 57 65 74 

Nacht 30.06.2009 22.00 – 06.00 55 60 68 

Tag 01.07.2009 06.00 – 19.00  60 68 77 

Abend 01.07.2009 19.00 – 22.00 57 65 74 

Nacht 01.07.2009 22.00 – 06.00 54 60 69 

Messwerte Messpunkt projektierte Garage Stadtgalerie Schwaz: 

Zeitraum Datum Zeit  LA,95 LA,eq LA,01 

Tag 30.06.2009 06.00 – 19.00  51 60 71 

Abend 30.06.2009 19.00 – 22.00 47 57 67 

Nacht 30.06.2009 22.00 – 06.00 42 50 60 

Tag 01.07.2009 06.00 – 19.00  50 60 71 

Abend 01.07.2009 19.00 – 22.00 48 58 69 

Nacht 01.07.2009 22.00 – 06.00 42 50 61 

Messwerte Messpunkt projektierte Wohneinheiten der Stadtgalerie Schwaz: 

Zeitraum Datum Zeit  LA,95 LA,eq LA,01 

Tag 30.06.2009 06.00 – 19.00  59 66 73 

Abend 30.06.2009 19.00 – 22.00 54 64 72 

Nacht 30.06.2009 22.00 – 06.00 50 58 69 

Tag 01.07.2009 06.00 – 19.00  58 66 73 

Abend 01.07.2009 19.00 – 22.00 54 64 71 

Nacht 01.07.2009 22.00 – 06.00 50 58 69 
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Wie aus dem Flächenwidmungsplan für das Projektgebiet ersichtlich ist, sind die 

unmittelbar an das projektierte Areal im Süden sowie im Osten anschließenden 

Flächen als „Kerngebiet“ gewidmet, weiters sind die Flächen nördlich des Areals 

teilweise als „Allgemeines Mischgebiet“ sowie als „Gemischtes Wohngebiet“ zu 

betrachten. 

In Anlehnung an die ÖAL Richtlinie 36 Blatt 1 bzw. der ÖNORM S 5021-1 ergeben 

sich für diese Widmungskategorien folgende Planungsrichtwerte: 

 

Gebietsbezeichnung gemäß Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2001 

Vorschlag für den 
Planungsrichtwert 

dB A-bewertet 
 Tag Nacht 

Gemischtes Wohngebiet 55 45 

Kerngebiet 60 50 

allgemeines Mischgebiet 65 55 

 
Als Grundlage für die behördliche Einreichung des Vorhabens „Stadtgalerie Schwaz“ 

wird eine schalltechnische Untersuchung ausgearbeitet, welche sämtliche 

Projektauswirkungen erläutert sowie die Ausarbeitung eventuell notwendiger 

Maßnahmen beinhaltet.“ 

 

Im Rahmen der vorgenommenen Baueinreichung wurde von IC-Consulenten 

aufgrund der durchgeführten Lärmmessungen eine bauphysikalische Beurteilung 

ausgearbeitet. Dementsprechend werden bei der Bauausführung ausschließlich 

normkonforme (d.h. lärmemissionsmindernde) Bauteile verwendet. 

 

5.3 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und deren Lebens räume  

 

Das gegenständliche Vorhaben befindet sich iSd. Tiroler Naturschutzgesetzes 

innerhalb einer geschlossenen Ortschaft und stellt sich in weiterer Folge als 

anthropogen überformt dar. Das gegenständliche Areal weist keine Schutzgebiete 

auf, die gegenständliche Biotopkartierung zeigt keine schützenswerten Gebiete auf. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes ist daher nicht zu besorgen. Auch die 

Bezirksverwaltungsbehörde (Besprechung mit Mag. Winkler bzw. Rücksprache mit 

Mag. Gasser) ist der Ansicht, dass für den Bau des Einkaufszentrums mit Tiefgarage 
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keine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist, weil sich dieses Bauvorhaben 

innerhalb der geschlossenen Ortschaft befindet. Lediglich die Straßenerweiterung 

befindet sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft und wäre diesbezüglich um die 

naturschutzrechtliche Bewilligung gemäß § 7 Abs. 2 lit. a Z 1 TNSchG anzusuchen. 

 

 
Abb. 8: Biotopkartierung 

 

5.4 Schutzgüter Boden und Wasser  

 

5.4.1 Bodenaufbau und Hydrogeologie 

 

Das gegenständliche Grundstück ist voll erschlossen. Das Grundstück wurde über 

Jahrzehnte gewerblich genutzt (Austria Tabakwerke). Die damalige 

Bruttogeschoßflächendichte entspricht in etwa auch der Bruttogeschoßflächendichte 

nach Bauführung des Neubaues. 

Die geotechnischen und hydrogeologischen Verhältnisse sowie die Möglichkeit der 

thermischen Nutzung des Grundwassers wurde von der ZSZ Ingenieure ZT-

Gesellschaft mbH im Rahmen einer Studie abgeklärt (Nr. 1740/07 vom 18.08.2008). 
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Im Auftrag von AGB sind dafür drei Kernbohrungen abgeteuft worden. Zudem 

wurden Standard-Penetrations-Tests und Grundwassermessungen durchgeführt. Im 

Übrigen wird auf die Studie, Beilage 7 verwiesen. 

 

5.4.2 Geplante Wasserversorgung, Entwässerung und A bwasserbeseitigung 

 

Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung erfolgt wie beim 

ehemaligen Bestand über Kanal und Wasserleitungen der Stadtgemeinde Schwaz. 

Die Oberflächenentwässerung wird im Rahmen des wasserrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens geklärt. 

Im Übrigen ist eine thermische Grundwassernutzung für Kühl- und Heizzwecke 

angedacht. Dazu soll ein Grundwasserbrunnen geschlagen werden. Bei der Behörde 

wurde deswegen um die Durchführung eines Pumpversuchs angefragt.  

 

5.5 Schutzgut Luft, Klima  

 

Wird in 5.2 (Schutzgut Mensch) behandelt. 

 

5.6 Schutzgut Landschaftsbild  

 

In den Jahren 2005 und 2006 wurde vom Stadtbauamt der Stadtgemeinde Schwaz 

eine aus 2 Teilen bestehende Studie zur zukünftigen Nutzung und Bebauung des 

Areales der ehemaligen Tabakfabrik Schwaz erstellt. 

Darin wurde im Besonderen auch auf die Einfügung eines entstehenden Projektes in 

das bestehende Stadt- und Landschaftsbild eingegangen. 

 

Das nunmehr vorgelegte Projekt gliedert sich im Wesentlichen in drei Bauteile, die in 

Bezug auf ihre Höhe vom Lahnbach an der Nordseite Richtung Stadtzentrum an der 

Südseite ansteigen. 

Der nördliche Teil wird als Platz gestaltet und ist geringfügig höher als das dort 

anschließende Straßenniveau. 

Den mittleren Teil bildet das Einkaufszentrum, bestehend aus 2 unterirdischen und 3 

oberirdischen Geschoßen. Hier sind in untergeordnetem Ausmaß auch 

Büroeinheiten vorgesehen. 
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Der südliche Baukörper springt an der Ostseite (Wopfnerstraße) zurück und weist 1 

unterirdisches und 5 oberirdische Geschoße auf, wobei das 2. und 3. Obergeschoß 

bis zur Wopfnerstraße vor ragen. Es ist dies der am höchsten ausgebildete 

Baukörper. Darin sind öffentliche Einrichtungen, Büroeinheiten und Wohnungen 

untergebracht. 

Das gegenständliche Projekt hält sich im Wesentlichen an die Studie. Fassaden und 

Dachlandschaften sind entsprechend gegliedert, sodass eine Einfügung in das Stadt- 

und Landschaftsbild im Sinne der Studie überwiegend gegeben ist. 

 

5.7 Schutzgut Sach- und Kulturgüter  

 

Im unmittelbaren Nahebereich des Bauvorhabens sind folgende denkmalgeschützten 

Gebäude vorhanden bzw. sind folgende Objekte für den Denkmalschutz vorgesehen: 

�  Kindergarten und Musikschule 

�  Enzenberg Stall 

�  Bürgerhaus 

�  Gartenmauer Chiettini 

Am 21.07.2009 hat hierzu eine Begehung vor Ort mit dem Bundesdenkmalamt (BDA) 

HR DI Jud stattgefunden. Nach einer ersten Aussage von DI Jud gebe das BDA nur 

schriftliche Stellungnahmen aufgrund konkreter vorgelegter Planunterlagen ab. Aller 

Voraussicht nach werde keine ablehnende Stellungnahme erfolgen, zumal das 

Einkaufszentrum nicht unmittelbar an ein Denkmal angrenze, sondern die Bebauung 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite erfolge. Für die Farbgebung der Fassaden 

solle auf grelle Farbtöne verzichten. 
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Abb. 9: denkmalgeschützte bzw. für den Denkmalschutz vorgesehene Gebäude und Objekte 
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6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Ausgle ich von 

Beeinträchtigungen 

 

In der Folge werden die Maßnahmen jener Schutzgüter beschrieben, die einer 

Beeinträchtigung unterworfen sind. Eine weitere Darstellung der Schutzgüter die 

nicht betroffen sind erübrigt sich somit. 

 

6.1 Schutzgut Raum und Verkehr – Maßnahme Erschließ ungskonzept:  

 

„Die äußere Erschließung der Stadtgalerie Schwaz beinhaltet einen durchgängig 3-

streifigen Ausbau der B 171 Tirol Straße, sowie beidseitig Gehsteige/-wege 

(Querungsmöglichkeiten für Fußgänger befinden sich bei den Knoten Steinbrücke 

und Barbarabrücke). Der mittlere Fahrstreifen dient im nördlichsten Bereich als 

Linksabbiegestreifen am Knoten Barbarabrücke und im Anschluss daran als 

Linksabbiegestreifen für die Anlieferung der Stadtgalerie Schwaz. In weiterer Folge 

liegt die Tiefgaragenausfahrt Richtung Süden sowie der Linksabbiegestreifen am 

Knoten Steinbrücke am Mittelstreifen. 

 

Der aktuelle Architektenentwurf erschließt die Stadtgalerie Schwaz über mehrere 

Tiefgaragenein- und –ausfahrten. Er sieht die Garageneinfahrt für die von Süden 

zufahrenden Fahrzeuge über einen kurzen Rechtsabbiegestreifen und eine Rampe 

im Gebäudeinneren vor. Alle übrigen Ein-/Ausfahrtsrampen liegen parallel zur B 171. 

Im Bereich zwischen Planungs-km 0+100 und 0+150 des mittleren durchgängigen 

Fahrstreifens der B 171 kommt die Tiefgaragenausfahrt in Fahrtrichtung Süden zu 

liegen, der Fahrstreifen der Ausfahrt mündet direkt in den Linksabbiegestreifen am 

Knoten Steinbrücke ein. Für die Verflechtung auf den Geradeaus-Fahrstreifen stehen 

rund 150 m zur Verfügung. 

 

Eine weitere Tiefgaragenein- und –ausfahrt ist in der nördlichen Wopfner-Straße 

geplant. Diese zweite Ein-/Ausfahrt ist primär für Kunden und Besucher aus den 

Stadtteilen Weidach, Knappenanger, Kraken, Freundsberg und Ried sowie als 

Zufahrt aus dem Pirchanger und der Burggasse gedacht und ist geeignet den Knoten 

Barbarabrücke zu entlasten. 
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Die vom Architekten vorgesehene Anlieferung erfolgt direkt über die B 171 Tiroler 

Straße in einen Ladehof etwa auf Höhe der Grundstücksmitte. Der 

Rechtsabbiegestreifen aus Richtung Steinbrücke kommend bietet für mindestens 

zwei einfahrende LKW Platz. Aus Richtung Steinbrücke kommend wird ein Teil des 

Mittelfahrstreifens im „Schatten“ der Ausfahrtsrampe als Linksabbiegestreifen 

verwendet, dieser bietet für mindestens drei LKW Aufstellfläche. Die Ausfahrt der 

Anlieferung erfolgt ausschließlich in Richtung Barbarabrücke.5 

 

6.2 Schutzgut Mensch – Luftschadstoffe, lufttechnis ches Gutachten:  

 

Zur Abklärung der Frage, inwieweit durch betriebkausale Luftschadstoffimmissionen 

des gegenständlichen Vorhabens das Siedlungsgebiet in der Nachbarschaft 

beeinflusst wird, wurde ein lufttechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Wie 

bereits unter Pkt. 5.2.1 ausgeführt, hat die Tiroler Landesregierung im Rahmen der 

erfolgten Einzelfallprüfung nach dem UVP-G 2000 basierend auf den o.a. 

lufttechnischen Unterlagen - keine relevanten PM-10 Immissionszusatzbelastung 

festgestellt. 

 

6.3 Schutzgüter Boden und Wässer – Maßnahme Grundwa ssernutzung zu Heiz-  

und Kühlzwecken  

 

Zu Heiz- und Kühlzwecken ist eine Nutzung des Grundwassers geplant. Diese soll 

maßgeblich zur Reduktion von CO2 beitragen. Dabei kann für den Heizbetrieb bis zu 

50 % des Energiebedarfs und für den Kühlbedarf bis zu 100 % abgedeckt werden. 

 

6.4 Schutzgut Landschaftsbild  

 

Entsprechend der vorzitierten Studie darf der städtebauliche Entwurf die Stadt nicht 

neu erfinden, sondern verbindet die bestehenden Stadtstrukturen, aktiviert 

innerstädtisches Entwicklungspotenzial und soll die Innenstadt als Wohnort stärken. 

Der neu zu gestaltende Stadtumbau orientiert sich an der Gliederung der Stadt in 

                                                 
5 Ingenieurbüro DI Dr. Köll ZT-Gesellschaft KEG, Stadtgalerie Schwaz – Verkehrsgutachten 2009 
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Straße – öffentlicher Platz – Blockbebauung und erfüllt somit europäische 

Städtebaustandards. 

 

Ziel der Planung muss es sein, einen attraktiven und urbanen Innenstadtteil zu 

erzeugen und eine verbindende Struktur mit qualitätvollem öffentlichen Raum 

anzubieten. 

 

Als weitere Maßnahme ist die Forderung, das das ehemalige Areal der Tabakfabrik 

einerseits als eigenständiger Ort aber auch in funktionellem und räumlichem 

Zusammenhang mit dem Altstadtkern und der Nachbarschaft steht, zu erfüllen. Das 

ausgewogene Verhältnis zwischen Bauvolumen und Freifläche sollte ein Maximum 

an Architektur und Außenraumqualität schaffen. 

 

Weiters ist durch die geschlossene Bauweise eine hohe Baudichte und damit eine 

gute Grundstücksausnutzung zu erreichen, bzw. sind die geforderten markanten 

Raumbildungen und –abgrenzungen sowie eine verstärkt wahrnehmbare Gliederung 

der Stadt zu erhalten. 

 

Diese Konzentration der Baumasse stellt die gewünschte Wirtschaftlichkeit des 

Investors, sowie den Wunsch der Stadt nach größeren zusammenhängenden 

nutzbaren Freiflächen (Platz) sicher. Ebenso ist die Gestaltung zwischen 

öffentlichen, gemeinschaftlichen – sowie halböffentlichen Außenraum bei den 

Wohngebäuden möglich. 

 

7 Überwachung der Auswirkungen 

 

Gemäß § 10 TUP ist die Behörde verpflichtet, die tatsächlichen erheblichen 

Auswirkungen eines Plans auf die Umwelt in angemessenen Abständen zu 

überwachen, um bei unvorhergesehenen negativen Entwicklungen rechtzeitig 

geeignete Maßnahmen treffen zu können. 

 

Erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ist lediglich beim Schutzgut 

�  Raum und Verkehr 
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zu erwarten. 

 

In den erforderlichen behördlichen Genehmigungsverfahren (gewerbe-, wasser-

verkehrsrechtlich) werden von den befassten Amtssachverständigen Auflagen 

vorgeschrieben werden. Die Auflagen werden intern einem 

Bescheidmanagementsystem unterworfen, wodurch die Einhaltung der Auflagen 

jedenfalls gewährleistet sein wird. Zusätzliche Überwachungsmaßnahmen erübrigen 

sich somit. 

 

8 Zusammenfassung 

 

8.1 Zweck des Vorhabens  

 

Mit der Errichtung des Einkaufszentrums „Stadtgalerie Schwaz“ sowie von Büro- und 

Wohnobjekten auf dem ehemaligen ATW Areal von Schwaz soll die Schwazer 

Innenstadt belebt werden und hat das Vorhaben jedenfalls die Aufwertung des 

innerstädtischen Siedlungsbereiches zu Folge. 

 

8.2 Ist-Situation der Umwelt (gemäß den Schutzgüter n lt. UVP-Gesetz)  

 

Die Bauplatzgröße des Einkaufszentrums ist ca. 15.280 m². Es werden ca. 450 

Stellplätze errichtet werden. Die primären Tatbestände nach dem UVP-G 2000 

(Flächeninanspruchnahme und Stellplatzanzahl) werden nicht überschritten. Eine 

lufttechnische Untersuchung hat gezeigt, dass der Schutzzweck [nämlich geringe 

Feinstaub (PM10)–Belastung] auch nach Realisierung des gegenständlichen 

Vorhabens mit keiner zusätzlich messbaren Überschreitung der aktuellen 

Grenzwerte im Sinne des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG_L) zu rechnen ist. 

Dieses Ergebnis wurde auch von der Tiroler Landesregegierung mit Bescheid vom 

08.10.2009, GZl. U-5215/24, im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach dem UVP-G 

2000, bestätigt. 

 

8.3 Mögliche bzw. zu erwartende Beeinträchtigungen der Schutzgüter bei der 

Realisierung des Projektes  
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Aufgrund des erstellten Verkehrsgutachtens ergeben sich an den vom induzierten 

Verkehr am meisten betroffenen Verkehrsknoten Barbara- und Steinbrücke 

Überlastungen. Aufgrund einer nunmehr vorgenommenen Reduktion der 

Verkaufsflächen ergibt sich (gegenüber dem Stand des Verkehrsgutachtens März 

2009) eine Verkehrsreduktion von ca. 12 % und ca. 5 % im Lieferverkehr. Durch 

einen durchgängig dreistreifigen Ausbau der B 171 an den neuralgischen Punkten 

werden verkehrsverbessernde Maßnahmen gesetzt. 

 

8.4 Zusammenfassende Beurteilung 

 

Mit Ausnahme des Schutzgutes Raum und Verkehr sind die Umweltauswirkungen 

gering. Verkehrsbedingte Überlastungen werden prognostiziert, diese werden durch 

ein Erschließungskonzept abgemildert. Demgegenüber stehen die dringend 

notwendige Belebung und Aufwertung des Handels der Schwazer Innenstadt und die 

Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze. Gemeinsam mit den bestehenden 

Handelsflächen in der Franz-Josef-Straße kann das geplante EKZ dazu beitragen, 

dass die Schwazer Innenstadt in Summe ein attraktiverer Handelsstandort werden 

kann. Diese Stärkung des Handels der Innenstadt kann als wichtiger Schritt gesehen 

werden um regional und überregional als funktionierende Innenstadt einer 

Bezirkshauptstadt weiter bestehen zu können. 

 

Durch die optimale Erschließung des Zentrums und der Innenstadt über die geplante 

Verkehrsführung und Tiefgarage  mit einem direkten Anschluss an die B171 besteht 

die Chance, dass der derzeit vorhandene Kaufkraftabfluss zu den 

Handelsagglomerationen in der Peripherie von Schwaz und nach Wörgl und 

Innsbruck eingedämmt wird und damit zum Teil auch überregionaler Verkehr 

vermieden werden kann. Jede Verbauung im Sinne der von der Stadt Schwaz 

gewünschten, geforderten und auch sinnvollen (Stadtentwicklungskonzept) 

Nutzungen geht einher mit einer Zunahme des aktuell vorhandenen Verkehrs. 

Grundsätzlich positiv ist der Umstand, dass die neuen Kundenflächen zum 

vorhandenen Verkehr gebaut werden (Mitnahmeeffekt) und nicht bisher unbelastete 

Gebiete massive Verschlechterungen erfahren müssen. Ein weiterer positiver Aspekt 

ist die sehr gute bereits bestehende Anbindung an den ÖPNV (Öffentlichen 
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Personennachverkehr) und die durch die Zentrumslage sehr gute fußläufige 

Erreichbarkeit für die Innenstadtbevölkerung. 

 

Für das Schutzgut Mensch liegen die prognostizierten Feinstaubimmissionen unter 

den gesetzlichen Grenzwerten, was – wie bereits erwähnt - auch durch die Behörde 

im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach dem UVP-G 2000 bestätigt wurde. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Errichtung und der Betrieb des 

Einkaufszentrums „Stadtgalerie Schwaz“ keine erheblichen Umwelteinwirkungen 

erwarten lassen bzw. Maßnahmen zur Verminderung vorgesehen sind, so dass eine 

Strategische Umweltprüfung nicht erforderlich ist. 
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